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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 \�ien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

i F,;;lrifH 'GESETZENT\Al,�, 
. 

7' . .................. 5'1 .' -6':/'9_.:Q.J. 

Datum: 9. NOV.1989 

10. Nov. 1989 
I Verteil!� .. _ - ==-:.=-===�:::::.:=;tJ , 

l/l·�Ln�e' 
Wien, am 7.11.1989 

Unser Zeichen: 
S-889/Sch 

" I". VI.o 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes­
gesetz über das Studium der Rech tswissensch aften 
geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtsch aftskammern Öster­

reich s beeh rt sich , dem Präsidium des National rates die 

beil iegenden 25 Absch riften ih rer Stel l ungnah me zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über das 

Studium der Rech tswisssensch aften geändert wird, mit der 

Bitte um Kenntnisnah me zu überreich en. 

Für 

25 Beil agen 

l

D
kretär; , 1l! 

� " I 
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PRASIDENTENKONFERENZ 
· DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 { .. nen 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
68 218/10-15/89 7.8.1989 

Wien, am 7.11.1989 

Unser Zeichen: 
S-889/Sch 

Durchwahl: 
478 

Betreff : Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes­
gesetz über das Studium der Rech tswissensch aften 
geändert vlird 

DÜ� Präsidentenkonferenz der Landwirtsch aftskammern Öster­

reich s beeh rt sich , zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Bundesgesetz über das Studium der Rech tswissen­

sch aften geändert wird, wie folgt Stellung zu neh men : 

Grundsätzlich stiwat die Präsidentenkonferenz dem Vorh aben 

zu, die "alten" Studienvorsch riften für jene Studierende zu 

verlängern, die bis zum 30. September 1 9 9 0  bereits eine 

bestimmte Vorleistung an Prüfungen erbrach t h aben. 

I m  einzelnen ersch eint es jedoch nich t gerech tfertigt, 

als Voraussetzung für die Fortsetzung des Doktoratsstudiums 

nach der alten Studienordnung die vollständige Ablegung 

zweier Rigorosen zu normieren, wäh rend für die Weiterfü­

h rung des Diplomstudiums die Ablegung nur einer Staatsprüf­

ung genügen soll. Für die zulässigkeit der Fortsetzung des 

Doktoratsstudiums nach altem Rech t sollte analog dem Di­

plomstudium genügen, daß der Studierende bis zum 30. 9 . 1 9 9 0  

zumindest ein Rigorosum vollständig abgelegt h at. 
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Das endgültige Auslaufen der alten Studienvorsch riften mit 

30.9.1995 ersch eint gerech tfertigt. 

25 Absch riften dieser Stellungnah me werden wunsch gemäß 

gleich zeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: 

. _�, l;;J. �:0rtIAt 
Der Generalsekretär: 
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